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Erwägungen

E. 1
Mit Urteil vom 16. Dezember 2020 hat das Bundesgericht die Verfahren 5D_164/2020 und
5D_165/2020 vereinigt, ist auf die Beschwerden in Zivilsachen nicht eingetreten und hat
die Verfassungsbeschwerden abgewiesen, soweit es darauf eingetreten ist.

Mit Eingabe vom 22. Februar 2021 (Postaufgabe) sind die damaligen Beschwerdeführer
(fortan: Gesuchsteller) mit einer "Information betreffend: Nichtanerkennung Ihres Urteils"
an das Bundesgericht gelangt. Das Bundesgericht hat ein Revisionsverfahren eröffnet und
die Gesuchsteller mit Verfügung vom 23. Februar 2021 zur Leistung eines
Kostenvorschusses von Fr. 2'000.-- aufgefordert.

Mit Eingabe vom 1. März 2021 (Postaufgabe) machen die Gesuchsteller geltend, sie hätten
kein Revisionsgesuch eingereicht, weil sie davon überzeugt seien, dass sämtliche Gerichte
in dieser Sache Partei für den Kanton bzw. die Gemeinde ergriffen. Den eingeforderten
Kostenvorschuss könnten sie nicht bezahlen und sie erachteten die entsprechende
Verfügung als Provokation. Es sei für sie schwierig, etwas zurückzuziehen, was sie nicht
eingeleitet hätten. Aus formellen Gründen zögen sie das Rechtsmittel zurück. Zudem
kündigen sie an, die Schweiz vor dem EGMR verklagen zu müssen.

E. 2
Die Gesuchsteller haben in ihrer Eingabe vom 22. Februar 2021 kein Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege ( Art. 64 BGG ) gestellt. Vor diesem Hintergrund hat das
Bundesgericht die kritisierte Kostenvorschussverfügung erlassen ( Art. 62 Abs. 1 BGG ).
Ob aus der Eingabe vom 22. Februar 2021 ein hinreichender Revisionswille hervorgeht,
kann offenbleiben, nachdem die Gesuchsteller in ihrer Eingabe vom 1. März 2021
unmissverständlich kundtun, kein Revisionsverfahren führen zu wollen und ein allfälliges
Revisionsgesuch zurückzuziehen. Der Rückzug erfolgt bedingungslos. Insbesondere
machen die Gesuchsteller nicht geltend, dass sie an einem Revisionsverfahren festhalten
würden, wenn das Bundesgericht auf die Kostenvorschussverfügung - etwa infolge eines
Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege - zurückkommen würde.

Folglich ist das Revisionsverfahren durch das präsidierende Mitglied der Abteilung ( Art.
32 Abs. 2 BGG ) als durch Rückzug des Revisionsgesuchs erledigt abzuschreiben ( Art. 71
BGG i.V.m. Art. 73 BZP [SR 273]).

E. 3
Aufgrund des geringen entstandenen Aufwands ist auf die Erhebung von Gerichtskosten zu
verzichten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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